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Die eilung des evangelischen Religionsunter-
richts Urc freikirchliche Lehrer AUusSs juristischer
1C
Harald Mueller

Rechtliche Ausgangssituation
Der konfessionsgebundene Religionsunterricht ffentlichen Schu-
len ist Urc das Grundgesetz (GG) in Abs garantiert, CS heilst

„Der Religionsunterricht ist in den Öffentlichen chulen mit Ausnahme der
bekenntnisfreien Schulen ordentliches hrfac) Unbeschadet des staatlichen
Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht Übereinstimmung mıit den
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein1 SC1-
181581 Willen SCZWUNSCH werden, Religionsunterricht erteilen.“

Es ist amit AC der Kirchen, nicht 11LUTLr den Abstimmung
mit den staatlichen Schulbehörden gestalten, sondern auch in Form e1-
1er Berufung o  101 darüber entscheiden, WLr Lehrkraft zugelas-
sCcCH wird. Es handelt sich eine in religionsverfassungs-
rec  en ystem, der deutlich wird, dass Religionsgemeinschaften und
Staat hierzulande nicht in jeder Beziehung getlrennt sind, sondern in g -
WISsen Bereichen Verbindungen aufweisen, „hinkende Trennung“*, Eine
Sonderregel ergibt sich AUS 141 für solche Bundesländer, denen

anuar 1949 alsı VOLE nkrafttreten des rundgesetzes eine andere
egelung gegolten hat Dies Wr in Tremen der Fall, konfessionsunabh-
hängiger und VO Staat organisierter Bi  Junterricht eingeführt war.“ Dem:-
entsprechend gibt CS dort keine kirchliche Vokation. ine Sondersituation
besteht auch in erlin, se1it 2006 verbindlicher thikunterricht einge-
führt wurde.* Konfessionsgebundener kannn dort allerdings ergänzend
auf freiwilliger rundlage angeboten un! besucht werden. In Branden-
burg ist das konfessionsungebundene Fach 99- (Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde) verpflichtend. Es besteht aber die Möglichkeit, sich davon
zumelden und stattdessen konfessionellen Religionsunterricht wäh-
len.*

Zurzeit CS eu evangelische Landeskirchen, eren Zu-
schni: weitgehend AuUuS$s dem ahrhundert herrührt. In Mitteldeutschland
hat Jahr 2009 eine Fusion zwischen der Evangelisch-Lutherischen

Formulierung des Kirchenrechtlers Ulrich Stu (1868—1938), ”zitiert bei S  °“C. IO  x

ampenbausen / Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, München 2006,
Art. Abs der Bremer andesverfassun: VO:  . 1947 „Die allgemeinbildenden Öf-
fentlichen Schulen sind Gemeinschaftsschulen MIt bekenntnismälsig nicht gebunde-
NC} Unterricht in biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage.“

12,13 Schulgesetz Berlin, GVB!  — 2006, 299
11 Schulgesetz Brandenburg, GVB  — 1/02,

(2016)
Verlag des ' ereins ür Freikirchenforschung



92 Harald Mueller

Kirche üringen un der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
achsen Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gegeben,
wobei die unterschiedlichen Vokationsordnungen der beiden Kirchen bis-
lang weitergelten und wahrscheinlich Sommer 2015 einer geme1nsa-
iNeCN Neuregelung weichen sollen. Des eiteren en sich die Landeskir-
chen ecklenburg, Pommern un orde  1en 2012 vangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschlan: (Nordkirche) zusammengeschlos-
SC  S uch 1er steht eine einheitliche Neuregelung der Vokation bis VOlIL-
AUSSIC  ch Juni 2015 d}  ‘9 WI1IE eine telefonische achfrage im Landeskir-
chenamt Kiel VO März 2015 ergeben hat Bis in gelten die bisheri:
SCH Vokationsordnungen der Kirchen VO Mecklenburg un:! Pommern
weiter, während im Gebhiet der rüheren Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (NEK) erüberhaupt keine Vokationsordnung
VWır seitens des andeskirchenamts in Kiel mitgeteilt wurde, ist der Be-
darfng VOLE allem deswegen nicht dringlich empIlIunden worden,
weil eın Vertreter der Kirchen Zweiten Staatsexamen, welches nach dem
Referendariat abgelegt wird, mit prüft und VONn er eine Kon-
trolle der Bewerber gesichert ist. j1eser Aspekt hat auch in der Vokations-

der evangelischen Kirchen Niedersachsen eine Rolle gespielt. Dort
erdings Einführung der Bachelor- un! Masterstudiengänge kein

hlicher ertretfer mehr rüfungsgeschehen beteiligt, dass Jahr
2006 für die Einführung einer Vokationsordnung gesehen wurde
mit der Festlegung eines obligatorischen Einzelgesprächs mit dem Lehr-
amtsbewerber.? {DIie tTeNnNzen der Landes  chen sind in der ege nicht de-
kungsgleic mMi1t den Territorien der undesländer, dass einem Bun-
desland unterschiedliche Vokationsordnungen gelten können. Nieder-
sachsen® un Nordrhein-West  n7 en sich die dort errtretene CVA”n-

gelischen andes  chen auf jeweils 1im Bundesland einnNe1tlhic geltende
gemeinsame Vokationsbestimmungen einigt, ebenso Mecklenburg-Vor-
pommern.*

Jahr 2009 habe ich für die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
erstmals einen UÜberblick ber die damalige Vokationspraxis Hin-

blick auf die Aatıon VO  —enLehramtsbewerbern erstellt. Hin-
tergrund die Erfahrung, dass LIro pOSItIV verlaufenem Einzelgespräch
eine Vokation Bewerbern Oftmals nicht erteilt wurde, wobei das Kriterium
einer Zughörigkei der Freikirche Arbeitsgemeinschaft hristlicher Kir-
chen (ACK) eweiligen Bundesland eine Rolle spielte; die STA unterhält
auf Länder- un Bundesebene Gastmitgliedschaften in der AC  R Es SO da-
her im olgenden überblicksartig beleuchtet werden, welche Gesichts-

http://www.rpi-loccum.de/material/ru-in-der-grundschule/vokation (abgerufen
ABI Hannover 20006,

estfalen 2001, 5/8
ABI Pommern 2008, Heft 1L12
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punkte neben der fachlichen Eignung eine Rolle spielen, WE Fre  er
sich eine Zulassung als Lehrkraft für evangelischen bewerben ine
Durchsicht der vorhandenen Vokationsordnungen zeigt, dass für den
Sdan$ mit freikirchlichen Bewerbern geWIisSse formale Filter eingebaut sind,
die eine Vokation ermöglichen der aber unabhängig VO  — der individuel-
len ersovo  ndig verhindern können. Es wird e1im Umgang
mit reikirchen w1e folgt differenziert:

In manchen Vokationsordnungen sind bestimmte reikirchen enumerativ
aufgezählt, eren Mitglieder, wenn Cs die Erteilung der Vokation geht,

ehandeilt werden WIEC gehörige Gliedkirchen der eın Be1li-
spie sCe1 die gemeinsame Vokationsordnung für Niedersachsen erwähnt.?
Dort sind die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche Sprengel Nord,
die Evangelisch-methodistische Kirche istrikt Hamburg, der Re-
formierte Bund Deutschland, die Altreformierte Kirche in Niedersachsen
der die Herrnhuter Brüdergemeine Neugnadentfel: aufgezählt. In anderen
Vokationsordnungen sind entsprechend andere Freikirchen aufgelistet. **

ine eitere ruppe bilden die Freikirchen, mit denen die evangeli-
schen Landeskirchen bilaterale Vereinbarungen ber die Anerkennung der
Vokation geschlossen en gibt in Nordrhein-Westfalen Vereinba-

zwischen den dortigen Landes  en unı dem Bund Freier CV4AU

gelischer Gemeinden (BFeG), dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden un der wonach eine VO  — den reikirchen selbst AuUuSs-

gesprochene Vokation von den Landes  en anerkannt wird.!! Auch mit
der SELK gibt CS eine entsprechende Vereinbarung. !“ Auf dem Gebiet der
‚vangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz KB
gibt CS eine Vertragskonstruktion direkt mit der van-
gelischer reikirchen 15 VO  - der erdings NUr reikirchen profitieren,
die Vollmitglieder der sind

Des eıteren sind den me1isten Vokationsordnungen Regelungen für
Freikirchen enthalten, die Mitglied der jeweiligen Landes-ACK sind De-

Gliedern kann ach inzelfallprüfung eine Vokation der Unterrichts-
bestätigung ausgesprochen werden, WCNN1 sS1e sich verpflichten, keine Son-
erlehren unterrichten.!* nter Mitgliedschaft in der ACK ist in der Re-
gel Vollmitgliedschaft und nicht astmitgliedsc verstehen, auch WC

1es in den Vokationsordnungen me 1s nicht klar ausgedrückt WIrT" ine
Ausnahme stellt 1er die Vokationsordnung der Evangelischen Kirche in

AB Hannover 2006,
Zum eispie. Sachsen: Sondervereinbarung mit BEFG, BFeG, SOWIE Kirchen-

11 gemeinschaft mit der ABI Sachsen 1993,
Westfalen 2003, 91! uch die evangelische Landeskirche in Württemberg hat

ine Ahnliche Vereinbarung geschlossen, ABI Württemberg 33 4
FEKIR 2003, 156

Vereinbarung Berlin-Brandenburg 2004,
ijedersachsen S 5 der Vokationsordnung ABI Hannover 2006, oder Anhalt

Ziffer Abs. der Vokationsordnung, ABI 1993, S: ayern S3 Abs des Bevoll-
mächtigungsgesetzes, KABL1.1995, 329



94 Har  ueller

essen und ASSau (EKH dar, VONnNn Vollmitgliedschaft gesprochen
wird. !> In der gemeinsamen Vokationsordnung von Nordrhein-Westfalen
(Evangelische Kirche nLippische Landeskirche, Evangelische
Kirche Von Westfalen) WIr ZWAr der Begriff „Mitgliedschaft‘“, aber nicht
„Vollmitgliedschaft“ gebraucht Die Erfahrung der letzten Jahre ze1g ]-
doch, dass „Gastmilt:  jedschaft“ nicht ausreicht, als tsbewerber
eine Chance auf Erteilung der Vokation haben SO ist auch nternet-
AU| der westfälischen Landeskirche dem Stichwort „Vokation“

Ausdruck gebracht, dass bei reikirchen eine „Vollmitgliedschaft“
der ndes-ÄA( vorausgesetzt wird.1!° Der erläuternde Text geht als ber
den der okationsordnung, die „Mitgliedschaft“ spricht,
hinaus.

Aus dem soeben Gesagten ergibt sich, dass eine Vokation für Angehöri-
VOomn reikirchen, die lediglich Gastmitglied der Landes-ACK sind, 11ULr

ausnahmsweise in Betracht kommt DIie Vokationsordnung der Evangeli-
schen Kirche Kurhessen-Waldeck nimmt Einzige ausdrücklich
Bezug auf die CK-Gastmitgliedschaft, indem sie die Erteilung einer „Be-
vollmächtigung mit eingesc  änkter Unterrichtserlaubnis“ die Zustim-
MUNg des ollegiums des Landeskirchenamts knüpft. */

och geringer werden die Chancen naturgemäils bei Interessenten sein,
die einer angehören, die überhaupt nicht der ACK mitarbeitet.
Vom Ortlaut her mO: ware eine Vokation bzw. Unterrichtsbestätigung
nach dem Text der Vokationsordnung von Niedersachsen, in SCIC-
gelt ist: „Lehr'!  en, die 1  e  er einer der eitsgemeinschaft ristli-
cher Kirchen iedersachsen angehörenden evangelischen sind
der einer anderen evangelischen Freikirche angehören, kann eine jeder-
Zzeit widerrufliche Unterrichtsbestätigung erteilt werden, Wenn94  Harald Mueller  Hessen und Nassau (EKHN) dar, wo klar von Vollmitgliedschaft gesprochen  wird.!® In der gemeinsamen Vokationsordnung von Nordrhein-Westfalen  (Evangelische Kirche im Rheinland, Lippische Landeskirche, Evangelische  Kirche von Westfalen) wird zwar der Begriff „Mitgliedschaft“, aber. nicht  „Vollmitgliedschaft“ gebraucht. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt je-  doch, dass „Gastmitgliedschaft“ nicht ausreicht, um als Lehramtsbewerber  eine Chance auf Erteilung der Vokation zu haben. So ist auch im Internet-  auftritt der westfälischen Landeskirche unter dem Stichwort „Vokation“ klar  zum Ausdruck gebracht, dass bei Freikirchen eine „Vollmitgliedschaft“ in  der Landes-ACK vorausgesetzt wird.!® Der erläuternde Text geht also über  den Wortlaut der Vokationsordnung, die einfach von „Mitgliedschaft“ spricht,  hinaus.  Aus dem soeben Gesagten ergibt sich, dass eine Vokation für Angehöri-  ge von Freikirchen, die lediglich Gastmitglied in der Landes-ACK sind, nur  ausnahmsweise in Betracht kommt. Die Vokationsordnung der Evangeli-  schen Kirche Kurhessen-Waldeck (EKKW) nimmt als Einzige ausdrücklich  Bezug auf die ACK-Gastmitgliedschaft, indem sie die Erteilung einer „Be-  vollmächtigung mit eingeschränkter Unterrichtserlaubnis“ an die Zustim-  mung des Kollegiums des Landeskirchenamts knüpft.!7  Noch geringer werden die Chancen naturgemäß bei Interessenten sein,  die einer Freikirche angehören, die überhaupt nicht in der ACK mitarbeitet.  Vom Wortlaut her möglich wäre eine Vokation bzw. Unterrichtsbestätigung  nach dem Text der Vokationsordnung von Niedersachsen, wo in $ 5 gere-  gelt ist: „Lehrkräften, die Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft Christli-  cher Kirchen in Niedersachsen angehörenden evangelischen Freikirche sind  oder einer anderen evangelischen Freikirche angehören, kann eine jeder-  zeit widerrufliche Unterrichtsbestätigung erteilt werden, wenn ... .“!8 Aus  dem Gebiet der rheinischen Landeskirche ist mir bei meinen Untersuchun-  gen im Jahr 2009 eine „Verfahrensregelung zur Erteilung einer kirchlichen  Bevollmächtigung an Mitglieder evangelischer Freikirchen und freikirchli-  chen Vereinigungen, die nicht der ACK angehören und mit denen es keine  vertraglichen Vereinbarungen gibt“, mit dem Datum „Düsseldorf, den  07.12.2001“ bekannt geworden. Da dieses Dokument jetzt nicht mehr im  Internet abrüufbar ist, habe ich in der rheinischen Landeskirche nachgefragt,  aber keine Antwort dazu erhalten. Es ist zu bezweifeln, ob diese Regelung,  die nicht so recht zu den klaren ACK-Anforderungen im Text der gemein-  samen Vokationsordnung für NRW passen will, überhaupt noch gültig ist.  Bundesweite Kriterien zur Erteilung der Vokation lassen sich einer Ver-  einbarung der EKD vom 01.07.2010® entnehmen, in der es eigentlich um  15  16  ABl.Hessen-Nassau 1994, 30 ;2012, 219.  http://www.evangelisch-in-westfalen.de/kirche-gefragt/haeufige-fragen/vokation/  vocatio-fuer-lehrkraefte/antragsverfahren.html (abgerufen am 01.05.2015).  17  ABl. Kurhessen-Waldeck 2003 Nr. 9, 30. September 2003.  18  ABl. Hannover 2006, 94.  19  ABl. EKD 2011, 61..“ 15 Aus
dem Gebhbiet der rheinischen ndeskirche ist mir bei meinen Untersuchun-
gCn Jahr 20i  S eine „Verfahrensregelung Erteilung einer kirchlichen
CVO.  C  igung 1  e  Cr evangelischer Freikirchen un! rchli-
chen ereinigungen, die nicht der ACK angehören unı mit denen keine
vertraglichen Vereinbarungen gibt“ mit dem atum „Düsseldorf, den
2001“ ekann: geworden Da dieses Dokument jetzt nicht mehr
Internet abrufbar ISst, habe ich der rheinischen Landeskirche nachgefragt,
aber eine Antwort dazu erhalten. Es ist bezweifeln, ob diese egelung,
die nicht recht den klaren ACK-Anforderungen 1im Text der gemein-

Vokationsordnung für NR  < überhaupt och gültig ist.
Bundesweite Kriterien Zzur Erteilung der Vokation lassen sich einer Ver-

einbarung der VO: 07.2010°?* entnehmen, in der CS eigentlich
ABLl.Hessen-Nassau 1994, ‚2012, 219
http://www.evangelisch-in-westfalen.de/kirche-gefragt/haeufige-fragen/vokation/
vocatio-fuer-lehrkraefte/antragsverfahren.html (abgerufen 01.05.2015).
ABIL Kurhessen-Waldeck 200 Nr 9, September 2003
ABL Hannover 20006,

19 ABIL 2011, 61
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die wechselseitige Anerkennung der Vokation urc die Gliedkirchen der
untereinander geht Aber auch Freikirchen Sa: der Text eEeIwa4as

anaC. kann eine bestehende Vokation VO  — 1  e  ern evangelischer Frel-
kirchen VOoO  —_ der zuständigen Landeskirche ach Maisgabe ihrer Regelungen
aufgrund einer Einzelfallprüfung DZW. Kompatibilitätsprüfung bestätigt WC1I-

den, wenn die betreffende Freikirche Mitglied der ACK des jeweiligen Bun-
eslilandes ist, wobei die Mitgliedschaft der Freikirche der ACK auf Bun-
desebene in der ege ebent; eın wichtiges Kriterium für die Zuerken-
NUuNg der Vocatıo se1 Dokument erwähnt, dass eın us AUuUSs einer
Landeskirche der der ollzug zweiten 4ufe in der ege eh-
nungsgründe für die Anerkennung der Vokation sind. VWıe ich AUS einem
Telefonat mıit dem zuständigen ezernenten der für Vokationsfragen

Marz 2015 habe, ist iNnadn VO  — der Öglichkeit, Vokationen
reikirchler auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung auszusprechen, nicht
sechr angetan, sondern möchte eher ach klaren Kriterien vorgehen. DiIie

groisen ikirchlichen Bündnisse hätten ja in der Regel eine Probleme mit
der Vokation. Man se1 sich auch bewusst, dass manche Bewerber den Weg
des geringsten iderstandes gingen und PIO forma evangelischen Lan-
deskirche konvertierten, obwohl sS1C me1ls och in den Ontext ihrer Fre1li-
kirche eingebunden blieben auch bestünden hin unı wieder Doppelmit-
ijedschaiften. Der ezernen raumte e1in, dass eine derartige Lösung doch
eigentlic eine Problemverschiebung darstelle

Auf dem Territorium der Nor'  che, das ZUuUr rüheren NEK gehörte,
gibt CS, w1e bereits eingangs erwähnt, bislang überhaupt keine Vokations-
ordnung. Das hat in der Vergangenheit dazu gefü dass ach Einzelfall-
prüfung Vokationen ausgesprochen wurden, hne dass die Mitgliedschaft
der jeweiligen Freikirche in der ACK ein zwingendes Kriterium BCWESCH
ware Hier wird Nnu aber demnächst wahrscheinlich Juni 2015
eine gemeinsame Vokationsordnung für die gesamte Nor: miıt der
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten geben Die früheren Landes-
kirchen in Meckle  urg und Pommern hatten in ihren Ordnungen das Kr1i-
erium der ACK-Mitgliedscha: ausdrücklich verankert.*© ES wird sich Ze1-
QCNM, ob dieser Aspekt bei der 1ICU schaffenden Vokationsordnung einfach
für den Bereich der früheren NEK übernommen ohlngder
Entwu  nd der ob CS eine flexiblere Lösung geben kann, die der bis-
herigen TAaX1Ss echnung In jedem Fall soll regionale Besonderhei-
ten weiterhin geben Be1l1 der Harmonisierung der Vokationsregelungen auf
dem Gebhiet der eren thüringischen Landeskirche SOWI1E der Ii'chen-
Drovinz achsen (jetzt EKM) überlegt man w1e ich AUus$s dem Kirchenamt
Erfu bei einem April 2015 geführten Telefonat erfahren habe
auf das Kriterium der ACK-Mitgliedschaft als Vokationsvoraussetzung
verzichten. Man habe festgestellt, 4SsSs Bereich der Freikirchen eine

AB Pommern 2008, Heft I)
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starke Mitgliederfluktuation stattfinde. 1e1e wechselten ach einem
Umzug VOon der isherigen in eine andere, die l Wohn:-

vorhanden sel, die aber vielleicht nicht der ACK angehöre. Damit verlie-
ACK-Kriterium sSCEiINE Zuverlässigkeit, wenn CS die Oraussetzun-

SCH für eine Vokation gehe Man plane er WI1IE die sichsische
Landeskirche auf bilaterale Vereinbarungen mit bestimmten Freikirchen

izen, mıit der SELK, den Baptısten un dem BFeG

Überblick über die verschiedenen Gruppen VO'  _ Vokations-
ordnungen Hinblick auf die formalen Kriterien

Be1i Betrachtung der Vokationsordnungen aller Landes  chen lassen sich
hinsichtlic der Oormalen Voraussetzungen für eine Vokation freikirchlicher
Bewerber als olgende Gruppen erkennen:
a) Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der der

in einer Freikirche, mit der Sondervereinbarungen getroffen worden
sind. Sachsen“!; alternativ WIr auf Kanzel- unı Abendmahlsgemein-
schaft abgestellt; S22. Vereinbarung mit Vollmitgliedern der

b) eine Vokation SCTZT mindestens die ‚ugehörigkeit einer Kirche VOTIL-

AuUs, die Mitglied in der eweNlgen Landes-AC 1St (Bayern“>, EM  R
Teic Thüringen“*, Westfalen, Rheinland un! L1ppe” Mecklenburg unı
Pommern*®, Pfalz re „sollte“ der ACK angehören)*’, Wuürttem-
berg un: Baden („in der Regel“ wird Vvo  L VAR dass Freikirche der
ACK angehört; CS keine zweıte aufeesein“®) un

b) eine Vokation ist bestimmten Voraussetzungen auch möglich,
wWwWenn der Lehramtsbewerber einer Kirche angehört, die nicht Vollmit-
glied in der Landes-ACK ist. DiIie EM  7 Bereich der Kirchenprovinz
Sachsen®® SOWI1EC Anhalt>! verlangen in der Formulierung unklar „Mit-
arbeit (Gaststatus kann ausreichen)-“, Niedersachsen (Frei

ABI Sachsen 1993,
Berlin-Brandenburg 2004,
Bayern 1995, 329, Richtlinien Bevollmächtigung ayern 2015, 1272

ABIL Thüringen 1993, 115
estfalen 2001, 578

ABIL Pommern 2008, Heft I)
AB Pfalz 2000,
Die Ausführungsbestimmungen in Württemberg enthalten Ausschlusskriterium
der Zz7weiten aufe nicht, allerdings gibt eın gemeinsam VO!  > den Landeskirchen in
Baden und Württemberg erstelltes Merkblatt Vokation VO! März 1999, in dem
dieser Aspekt übereinstimmend formuliert ist https:/www.service.elk-wue.de/down-
load_document.php?f= 187&t2&fhash =  —  b' 18fobd0c00eedb8e53345a4f8d9aede9af
1cdc (abgerufen 15.05.2015).
AB Hessen-Nassau 19953,

20 ABI Kirchenprovinz Sachsen 1999,
51 AB Anhalt 1993, 27

Kurhessen-Waldeck 20035, 144
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eNmı  e  ern kann eine „widerrufliche Unterrichtsbestätigung“ C1I-

teilt werden) 55
ES gibt bislang eine Vokationsordnung (Gebiet der irüheren NEK)

Kurzübersicht geordnet nach andes  chen über die
den einzelnen Vokationsordnungen enthaltenen forma-

len Anforderungen Mitglieder VO  m Freikirchen

a) Vokationsordnung und Ausführungsbestimmungen Vokations-
ordnung VOMhl Mitarbeit ACK eu'  nd oder Kirchen-
gemeinschaft miıt Evangelischen Kirche
en Vokationsordnung VO: 34. Vereinbarung ber kirch-b)
liche Zusammenarbeit und/oder Mitgliedschaft in AC  R Bewerber darf
nicht AUS Landeskirche ausgetreien sein un:! keine Zzweıte auflfe erhal-
ten en
ayern Kirchengesetz ber die Bevollmächtigung rte1i-
lung VO  - Religionsunterricht VO S Mitgliedscha in ACK
yern.

d) ZVokationsordnung VO': 01.20125>° Mitgliedschaft in der
Sondervereinbarungen, mMIit VEF-Mit:  iedskirchen 2003)?”.

€) Braunschweig/Hannover/Oldenburg/Schaumburg-Lippe/Reformierte KIr-
che Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Nieder:-
sachsen ber die kirchliche Bestatigung VOInn Religionslehrkräften VO

58 Sondervereinbarungen mit bestimmten Freikirchen,
SONStIEN CK-Mitgliedschaft in Niedersachsen.
remen eine Vokation, weil Religionsunterricht tlic organisiert”?.

Q) (Gebiet der ehemaligen Kirchenprovinz acAsen): Vokationsordnung
VO und Ausführungsbestimmungen VO 07.1992 %° Mit-
Aarbeit ACK- Deutschland oder Kirchengemeinschaft mit Evangelischer
Kirche der Kirchenprovinz achsen

h) EM  7 (Gebiet der ehemaligen thüringischen Landeskirche Vokations-
ordnung VOo 1.0  \n 199341 CK-Mitgliedschaft.
EKHN Ordnung der Bevollmächtigung für den evangelischen eligi-
Onsunterricht VO 03 1993*: Vollmitgliedschaft ın ACK-Deutschlan:

22 ABI Hannover 2006,
GVB  —_ Baden 2009,
KABL.Bayern 1995, 32.9, siehe uch Richtlinien ZUr Bevollmächtigung Bayern
2015, 1272

Berlin-Brandenburg 2012,
Berlin-Brandenburg 2004,

ABI Hannover 2006, 94
30 Art. der Bremer Landesverfassung VO  - 1947

ABI Kirchenprovinz Sachsen 1999,
ABI Thüringen 1993, 115
ABI Hessen-Nassau 1993,



Haralı  ueller

Vokationsordnung VO 0.09.2003%; Mitgliedschaft ACK bzw
Rat Christlicher Kirchen in Nordhessen, evt.  pr reicht Gaststatus, Wenn

Kollegium des andeskirchenamts zustimmt.
Lippe,  einland/Westfalen: Gemeinsame Vokationsordnung der CVAd”dnl-

gelischen Kirchen Nordrhein-Westfalen VOIN9
44, Sondervereinbarung mit reikirchen der ACK-Mitglied-

schaft
Nordkirche (Gebiet der ehemaligen Landeskirchen ecklenburg und
Pommern): Vokationsordnung VOm 1.01.2008 ®: Mitgliedschaft ACK-
Mecklenburg-Vorpommern, vorläufige Unterrichtserlaubnis auch bei icht-
mitgliedschaft ACK, WenNnn Vereinbarung mit dieser Freikirche

m) Nordkirche (Gebiet der ehemaligen NEK) Keine Vokationsordnung.
lang kann 1  e  ern VOn Freikirchen die Zustimmung Erteilung
evangelischen RUSs ausgesprochen werden, solange keine in ihrer Per-

begründeten inderungsgründe bestehen. die Expertise des
Konfessionskundlichen Nstituts in Benshe Rate SCZOLCNH (schrift-
liche Antwort des nordelbischen Kirchenamts VO: auf eine
Von MIr seiNnerzen! gestellte Anfrage)

n) Ordnung der Vokation Erteilung VvVon evangelischem VO
47, Freikirche sollte der ACK angehören.

O) achsen: Vokationsordnung VO 15.06 1993 48, EKD-Mitgliedschaft der
Kanzel- und Abend  gemeinschaft mit Landeskirche oder Sonderver-
einbarung mit Freikirche

p) erg Vokationsordnung 20 Aus:  ngsbestim-
INUNSCH 13.08.1991”°, der ege CK-Mitgliedschaft, Sonderver-
einbarungen mit dem BFeG, dem BEFG un der

Resumee

Das Ergebnis der rhebung zeigt, dass die der andeskirchen die
Mitgliedschaft der eweiligen ndes-AC als Mindestvoraussetzung für
eine Vokation verlangt, wobei die CK-Mitgliedschaft ein wichtiges, aber
nicht allein maisgebliches Kriterium darstellt Verlangt wird allgemein eine
Erklärung, den Unterricht nach den VvVon der andeskirche aufgestellten
Grundsätzen erteilen un sich Sonderlehren enthalten. ESs finden
42 Kurhessen-Waldeck 2003,
45

KABL.Westfalen 2001, 2378
ABIL Pommern 2008, Heft 1,12
Skeptisch VvVon Landeskirchen MmMit Freikirchen uch dem Gesichts-
punkt der Vokation: Walter Fleischmann-Bisten: Landeskirchen unı reikirchen 1n
Deutschland Veränderungen und Herausforderungen eines Unverhältnisses,
09),Z47 ABIL Pfalz 2000,
AB Sachsen 1993,49 ABI Württemberg, 5 9 589
AB Württemberg, 54, 592
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Einzelfallgespräche Der Begriff ACK-,Vollmitgliedschaft“ wird AUS$S-

drücklich 1Ur in der Vokationsordnung der EKHN verwendet, scheint aber
gemein gemeınt sSein Dass eventuell auch der Gaststatus reicht, ergibt
sich ediglic Aus der Ordnung der Im Bereich der eren Kir-
chenprovinz achsen unı in Anhalt gilt das Kriteritum der „Mitarbeit“ der
ACK. eine Ookationsordnung gibt CS Ng Bereich der eren NEK.
Hier ist aber demnächst eine Harmonisierung Rahmen einer geme1nsa-
1NCMN Vokationsordnung für die jetzigeor erwarten, wobei IC-

gionale Besonderheiten berücksichtigt werden sollen.
Differenziert wird in den Vokationsordnungen zwischen vorläufiger und

endgültiger Vokation. Trstere ist für den schulischen Vorbereitungsdienst
vorgesehen und hat Umständen schwächere Voraussetzungen (z.B
Abs der niedersächsischen Vokationsordnung).enBewerbern
dürfte NUr wenig damit gedient se1n, WECNNn s$1e ZU Referendariat ZU-

gelassen werden, anschliefßen: aber eine eıitere Bevollmächtigung mehr
erhalten. Teilweise 1st für reikirchler lediglic eine „widerrufliche nter-
richtserlaubnis“ vorgesehen (Niedersachsen, ayern,

KFın wichtiger ist das Vorhandensein von Sondervereinbarungen
mit estimmten Freikirchen. 1e rın ist in der ege vorgesehen, 4SS die
Freikirchen selbst eiNe Bevollmächtigung er Erteilung VO  u

evangelischem aussprechen unı diese Bevollmächtigung VO  - der l1an-
deskirche anerkannt wird. 1ese Vorgehensweise wird möglicherweise WEe|1-
ter vordringen, WCIN CS Harmonisierung der Vokationsordnungen 1n-
ner‘ der Kirche Mitteldeutschland kommen wird Dort WIr| eın Ab-
stellen auf die CK-Mitgliedschaft mittlerweile skeptisch gesehen, weil CS
innerhalb der Freikirchen häufig eiNnem Wechsel von Mitgliedschaften

infolge eines Ortswechsels omme. Man erwagt daher dort, die VO-
kation VO Vorhandensein ilateraler Vereinbarungen ängig
chen. hierin ein tTen! liegt, der die Zahl VO  - Frei  chen, eren MIt-
glieder für eine Vokation überhaupt in Betracht kommen, weiter reduziert,
bleibt abzuwarten.


